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Arbeitskräftemangel

Migration oder Bildungsstrategien?
Der schweizerische Arbeitsmarkt rechnet in den nächsten Jahren mit einem Arbeitskräftemangel. Befürchtungen bestehen vor allem im Hinblick auf den Gesundheitsbereich
, den Lehrerberuf
 und die MINT-Bereiche
. Ein möglicher Arbeitskräftemangel fordert neben der Migrationspolitik auch die Bildungspolitik heraus. Travail.Suisse präsentiert mit diesem Artikel einige Grundüberlegungen und benennt prioritäre Massnahmen. 
Demographische Prognosen sagen einen Arbeitskräftemangel in der Schweiz voraus. Ganz allgemein können sich hinter dem Stichwort „Arbeitskräftemangel“ folgende Probleme verbergen: 
1. Über die ganze Wirtschaft hinweg fehlen Arbeitskräfte. Das heisst die Nachfrage nach Arbeitskräften ist insgesamt höher als das Angebot an Arbeitskräften. Der Arbeitskräftemangel betrifft alle Branchen. 
2. Es fehlen Arbeitskräfte in bestimmten Branchen. Der Arbeitskräftemangel ist nicht für alle Bereiche der Wirtschaft gleich virulent und beschäftigt daher nur einige Branchen.
3. Es fehlen gut qualifizierte Arbeitskräfte
. Es fehlen Personen mit einer höheren Bildung. Bestimmte Arbeiten können mit den vorhandenen Qualifikationen nicht (zufriedenstellend) erledigt werden. 

Grundsätzliche Möglichkeiten zur Behebung eines Arbeitskräftemangels

Welche der drei Formen eines Arbeitskräftemangels auch vorliegen, die Politik hat zwei grundsätzliche Möglichkeiten, darauf zu reagieren: 

1. Es kann versucht werden, das Problem mit Hilfe der Migration zu lösen. Das heisst die Wirtschaft bekommt das Recht, die vorhandenen Arbeitsplätze ausländischen Arbeitnehmenden anzubieten. 

2. Man versucht, das nicht ausgenutzte Potential an inländischen Arbeitskräften zu aktivieren. Bei diesem zweiten Weg spielt die Bildungspolitik eine wichtige Rolle. 
Vor- und Nachteile der beiden Wege
Die beiden Wege unterscheiden sich stark, was die Vor- und Nachteile betrifft:

Migration: 
· Vorteile: Über Migration können Arbeitskräfte in relativ kurzer Zeit angeworben werden. Die Ausbildungskosten für die immigrierten Personen sind nicht bei uns, sondern im Ausbildungsland angefallen. Diversität kann ein Unternehmen stärken. Bildungsinvestitionen in den Betrieben sind unmittelbar mit dem Nutzen verbunden. 
· Nachteile: Je nach Bildungsniveau und Kulturkreis, aus dem die Migrantinnen und Migranten kommen, fallen mehr oder weniger höhere Integrationskosten an. Einwanderungen können Reaktionen der einheimischen Bevölkerung auslösen, z.B. Überfremdungsängste oder Gefühle von Benachteiligungen.
Bemerkung: Auch andere (europäische) Länder haben Demographieprobleme zu bewältigen. Soll die Migration auch in Zukunft eine Option bleiben, so braucht die Schweiz ein hohes Lohnniveau, gute Arbeitsbedingungen und eine ausgebaute soziale Sicherheit, um auf dem globalen Arbeitsmarkt konkurrenzfähig zu bleiben. 
Aktivierung des Potentials an inländischen Arbeitskräften
· Nachteile: Soll das nicht ausgenutzte Potential an inländischen Arbeitskräften aktiviert werden, so sind damit langwierige Prozesse verbunden. Denn Bildungsprozesse dauern lange sowohl in Bezug auf den Aufbau von Angeboten und Strukturen wie auch in Bezug auf das Durchlaufen von Bildung. Zudem fallen die Bildungsinvestitionen vor dem Nutzen an. Und sie fallen bei uns an. 

· Vorteile: Wenn das Potential an inländischen Arbeitskräften genutzt wird, so können durch eine höhere Erwerbsquote im Bereich der Sozialversicherungen Einsparungen gemacht und Mehreinnahmen generiert werden. 
Ungenutzte Potentiale an inländischen Arbeitskräften

Zu Personen oder Gruppen, die noch über ungenutzte Potentiale für den Arbeitsmarkt verfügen, können gezählt werden:

· Teilzeitarbeitnehmende, die gerne mehr arbeiten würden
;

· Familienfrauen (oder -männer), deren Situation einen Wiedereinstieg ermöglichen würde;

· Erwerbslose auf Stellensuche;

· Personen ohne Ausbildung, welche die Fähigkeiten haben, einen Abschluss zu machen;

· Arbeitnehmende, die ihr vorhandenes Potential an ihrem Arbeitsplatz nicht voll ausnutzen können;

· behinderte Personen mit ungenutztem Potential, 
· ältere Arbeitnehmende, die – aus welchen Gründen auch immer – vor dem Pensionierungsalter den Arbeitsmarkt verlassen. 

Bildungsstrategien zur Bewältigung eines Arbeitskräftemangels

Um das Potential an inländischen Arbeitskräften zu nutzen, können verschiedene Bildungsstrategien verfolgt werden. 

1. Selbstverantwortung der Wirtschaft

Zuerst braucht es das Engagement der Wirtschaft und der betroffenen Branchen und Betriebe selber. Sie sollen in Selbstverantwortung ihre Probleme angehen und Lösungen entwickeln und Massnahmen umsetzen. Die Wirtschaft, die Branchen und Betriebe können ihre diesbezügliche Verantwortung vor allem wahrnehmen, indem sie Weiterbildungen und Höherqualifikationen der Arbeitnehmenden (mit)finanzieren, über Gesamtarbeitsverträge Aus- und Weiterbildungsstätten finanzieren und als Träger von Bildungen Bildungsangebote bereitstellen. Sie können aber auch durch gezielte Projekte, Umsteigerinnen und Umsteiger oder Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger
 zur Bekämpfung eines Arbeitskräftemangels gewinnen, Kampagnen für ihren Beruf durchführen und durch gute Löhne und bessere Arbeitsbedingungen ihren Beruf attraktiver machen.
2. Bereitstellung von Instrumenten durch die Bildungspolitik
Die erste Aufgabe der Bildungspolitik ist es, sinnvolle Instrumente zu schaffen, die helfen, das Potential an inländischen Arbeitskräften zu nutzen. Mit dem neuen Berufsbildungsgesetz sind interessante Möglichkeiten geschaffen worden, die auch bei der Bekämpfung eines Arbeitskräftemangels eingesetzt werden können:

· Die Attestlehre: Sie ermöglicht lernschwächeren Jugendlichen und Erwachsenen, einen qualifizierenden Abschluss zu erreichen. Für verschiedene Branchen eröffnen sich damit Chancen: Sie können Personen für sich gewinnen, die ohne Attest Mühe hätten, einen Abschluss zu erreichen. Zudem kann die Branche damit rechnen, dass diese Personen eher längerfristig in der Branche bleiben, weil ihre Flexibilität weniger hoch ist als diejenige der Personen mit einem Lehrabschluss. Zudem eröffnet die Attestlehre auch die Möglichkeit, als weiterführende Bildung einen Lehrabschluss anzustreben, was wieder der Branche zugute kommt, welche die Attestlehre angeboten hat. 

· Die Validierung von Bildungsleistungen: Das System der Validierung von Bildungsleistungen nimmt die Tatsache ernst, dass berufliche Handlungskompetenzen nicht nur durch eine formale Bildung, sondern auch durch berufliche und ausserberufliche Erfahrungen gewonnen werden können. In einer Situation des Fachkräftemangels kann die Validierung dazu beitragen, Personen ohne Ausbildung, aber mit der notwendigen beruflichen und ausserberuflichen Erfahrung zu einem Abschluss oder zu einer verkürzten Ausbildung zu verhelfen. Damit wird Zeit und Geld gespart, ohne das Niveau zu senken. 

· Unterstützung von Angeboten für Umsteigerinnen und Umsteiger und Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger: Das Berufsbildungsgesetz
 sieht die Unterstützung von Angeboten für Umsteigerinnen und Umsteiger und Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger vor. Eine solche Bestimmung schafft die Möglichkeit für Projekte und Massnahmen in diesen Bereichen, auch im Hinblick auf die Bekämpfung eines Fachkräftemangels. 

· Stärkung der Weiterbildung: Gemäss Bundesverfassung hat der Bund die Aufgabe, die Weiterbildung zu regeln. Kürzlich ist eine Kommission eingesetzt worden mit dem Auftrag, die Verfassungsbestimmung in einem Gesetz zu konkretisieren. Auf dem Hintergrund eines möglichen Fachkräftemangels sind in diesem Gesetz vor allem zwei Dinge zu regeln. Erstens muss es dem Gesetz gelingen, den Zugang zur Weiterbildung für alle zu ermöglichen. Alle Arbeitnehmenden sollen dank Weiterbildungsmassnahmen arbeitsmarktfähig bleiben können. Zudem soll das Gesetz Massnahmen schaffen, damit jene Personen, die aufgrund von ungenügenden Basiskompetenzen (Lesen, Schreiben, Rechnen etc.) von Weiterbildung ausgeschlossen sind, durch entsprechende Qualifikationen den Zugang zur Weiterbildung finden.
3. Ausnützen der Instrumente durch die Politik und die Wirtschaft

Instrumente nützen nichts, wenn sie nicht genutzt werden. Travail.Suisse sieht vor allem in drei Bereichen Handlungsbedarf:  
· Massnahmen für Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger: Im Berufsbildungsgesetz ist die Absicht verankert, „Personen, die ihre Berufstätigkeit vorübergehend eingeschränkt oder aufgegeben haben, den Wiedereinstieg zu ermöglichen“. Leider haben aber bisher die Kantone und der Bund diesbezüglich keine Politik entwickelt. Wiedereinstieg ist allein der Selbstverantwortung der Personen und dem freien Markt überlassen. Angesichts des erwarteten Fachkräftemangels ist aber zu fragen, wie der Wiedereinstieg auch von der Politik gefördert werden kann. Travail.Suisse hat diesbezüglich die Idee von Bildungsgutscheinen
 für Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger entwickelt. Sie ermöglichen einen gezielten Einsatz der Gelder für jene Personen, die ohne Unterstützung einen Wiedereinstieg nicht oder nur auf einem sehr tiefen beruflichen Niveau schaffen. 
· Arbeitslosenversicherungsgesetz - Nachholbildung statt rascher beruflicher Eingliederung: Gegen 50'000 Personen sind erwerbslos gemeldet, die über keinen beruflichen Abschluss verfügen. Ziel der Arbeitslosenversicherung ist es, diese Personen rasch möglichst wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Dieses Anliegen ist politisch zu hinterfragen. Wäre es nicht sinnvoller, all jenen, die fähig sind, einen beruflichen Abschluss zu erreichen, eine berufliche Nachholbildung zu ermöglichen? Beim Verfahren könnte dabei in Zukunft das Validierungssystem eine wichtige Rolle spielen
. 
· Förderung der Weiterbildung: Eine Funktion der Weiterbildung ist es, die Arbeitsmarktfähigkeit von Arbeitnehmenden zu erhalten. Wer also keine Weiterbildung erhält, ist eher bedroht, aufgrund fehlender Qualifikationen mittelfristig aus dem Arbeitsmarkt zu fallen. Fehlende Weiterbildung kann daher den Fachkräftemangel verstärken. Vor allem Teilzeitarbeitnehmende, Frauen, ältere Arbeitnehmende und Wenigqualifizierte sind in Bezug auf die Weiterbildung benachteiligt.  Der drohende Fachkräftemangel ist ein gewichtiger Grund, die Weiterbildung stärker zu fördern, insbesondere für diejenigen Personen, die heute in der Weiterbildung benachteiligt sind. Travail.Suisse geht davon aus, dass ein Weiterbildungsobligatorium von drei Tagen angesichts eines drohenden Fachkräftemangels ein Schritt in die richtige Richtung wäre.
Bruno Weber-Gobet, Leiter Bildungspolitik Travail.Suisse
Travail.Suisse, Hopfenweg 21, 3001 Bern, Tel. 031 370 21 11, info@travailsuisse.ch, www.travailsuisse.ch
� Lehrstellenkonferenz packt Fachkräftemangel im Gesundheitswesen an


� HYPERLINK "http://www.bbt.admin.ch/aktuell/medien/00483/00594/index.html?lang=de&msg-id=29686" ��http://www.bbt.admin.ch/aktuell/medien/00483/00594/index.html?lang=de&msg-id=29686� 


� Statistik bestätigt drohenden Lehrermangel: http://www.lch.ch/dms-static/bef16fd4-4ecb-4e1e-b1b5-171bfb6acd85/25_aktuell.pdf


� Mit MINT-Bereichen werden jene Berufe bezeichnet, die auf Kompetenzen in den Bereichen „Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik“ aufbauen.


�Bundesrat gibt Kontingente für zweite Hälfte 2010 frei: Bern, 28.04.2010 - Der Bundesrat hat heute für die zweite Hälfte des Jahres die Höchstzahlen für gut qualifizierte Arbeitskräfte aus Ländern von ausserhalb der EU/EFTA freigegeben. Es handelt sich dabei um 1'000 Aufenthalts- und 4'500 Kurzaufenthaltsbewilligungen. Deren Anzahl ist für Arbeitskräfte aus Drittstaaten aufgrund des Ausländergesetzes (AuG) begrenzt. � HYPERLINK "http://www.news.admin.ch/dokumentation/00002/00015/index.html?lang=de&msg-id=32848&print_style=yes" ��http://www.news.admin.ch/dokumentation/00002/00015/index.html?lang=de&msg-id=32848&print_style=yes� 


� � HYPERLINK "http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/04/blank/01/04/03.html" ��http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/04/blank/01/04/03.html�


Bemerkung: Definition der Unterbeschäftigten: Als Unterbeschäftigte gelten erwerbstätige Personen,


 - die normalerweise eine kürzere Arbeitszeit als 90% der betriebsüblichen Arbeitszeit aufweisen, 


- und die mehr arbeiten möchten.


 Zusätzlich ab 2004 das Kriterium :


- und die innerhalb von drei Monaten für eine Arbeit mit erhöhtem Pensum verfügbar wären.





� � HYPERLINK "http://www.cips-vd.ch/reinsertion.php" ��http://www.cips-vd.ch/reinsertion.php� 


� Art. 32 Massnahmen des Bundes


1 Der Bund fördert die berufsorientierte Weiterbildung.


2 Er unterstützt insbesondere Angebote, die darauf ausgerichtet sind:


a. Personen bei Strukturveränderungen in der Berufswelt den Verbleib im Erwerbsleben zu ermöglichen;


b. Personen, die ihre Berufstätigkeit vorübergehend eingeschränkt oder aufgegeben haben, den Wiedereinstieg zu ermöglichen.


� http://www.travailsuisse.ch/de/node/2234


� � HYPERLINK "http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20094288" ��http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20094288�: „Jede erwerbslose Person ohne berufliche Grundbildung, welche mindestens fünf Jahre Berufspraxis ausweisen kann, soll einem Evaluationsverfahren unterzogen werden, das aufzeigt, ob sie über die Voraussetzungen für eine mögliche Validierung von Bildungsleistungen verfügt. Falls dies zutrifft, soll ihr die Möglichkeit gegeben werden, die berufliche Grundbildung über die Validierung zu erreichen. In dieser Situation gilt der Grundsatz "Validierung vor rascher beruflicher Eingliederung" im Sinne einer nachhaltigen Verbesserung der Arbeitsmarktfähigkeit erwerbsloser Personen.“








